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Revision des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 2003 über Zertifizierungsdienste im 
Bereich der elektronischen Signatur; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 29. März 2012 wurden die Kantone und interessierte Kreise eingeladen, 
zur Änderung des Bundesgesetzes über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen 
Signatur Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen dafür und nehmen die Gelegenheit gerne 
wahr. 
 
Mit der beabsichtigten Revision des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 2003 über Zertifi-
zierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur (ZertES) wird als Ergänzung zur bis-
herigen qualifizierten Signatur, die nur natürlichen Personen zugänglich ist, eine weitere ge-
regelte elektronische Signatur definiert, die auch von juristischen Personen und Behörden 
erstellt werden kann. Zudem werden die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, durch welche 
nebst der elektronischen Signatur auch die sichere Authentifikation mit Zertifizierungsdiens-
te-Produkten geregelt wird. Schliesslich soll eine terminologische Bereinigung und Vereinfa-
chung bei der Regelung der elektronischen Signatur in den verschiedenen Bundeserlassen 
herbeigeführt werden. Zusätzlich wird geprüft, ob neu allenfalls ein Zeitstempel obligatori-
scher Bestandteil der qualifizierten elektronischen Signatur sein soll. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst die Zielsetzung der vorliegenden Gesetzes-
revision, die Anforderungen für die Anerkennung elektronischer Signaturen im Hinblick auf 
deren Verbreitung und im Vergleich zur eigenhändigen Unterschrift alltagstauglicher zu ma-
chen. Die Einführung der geregelten elektronischen Signatur für juristische Personen und 
Behörden unter Verwendung des Unternehmens- und Behördenzertifikats deckt weitere An-
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forderungen ab und eröffnet weitere Nutzungsmöglichkeiten, die mit der bisherigen Regelung 
nicht oder nur in kombiniertem Einsatz vorliegen. So ist beispielsweise im Zusammenhang 
mit der rechtsverbindlichen elektronischen Veröffentlichung amtlicher Publikationen die Er-
fahrung gemacht worden, dass die Behörden die heute geltende, grundsätzlich nur ad per-
sonam nutzbare elektronische Signatur lediglich mit Umgehungslösungen nutzen können. 
Die neue Regelung führt diesbezüglich zu einer wesentlichen Erleichterung. Ebenfalls kann 
die Einsatzmöglichkeit des elektronischen Rechtverkehrs durch eine elektronische Unter-
nehmens- und Behördenunterschrift erweitert werden. Hinsichtlich des Zeitstempels ist zu 
bemerken, dass aus unserer Sicht ein Obligatorium weder in technischer noch in anderweiti-
ger Hinsicht gegenüber der fakultativen Anwendung Erschwernisse beinhaltet. 
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung und versichern Sie, 
sehr geehrte Damen und Herren, unserer ausgezeichneten Hochachtung. 
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